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Zusammenfassung
Die realen Entwicklungen im äztlichen Berufsfeld sind
von den Fakultäten und Fachvertretern in ihren daraus

folgenden Rückwirkungen auf Veränderungen im
Hochschulcurriculum nicht zur Kenntnis genommen

worden. Durch das Gesundheitsstrukturgesetz ist bereits

seit 1992 vorgeschrieben, daß Arzte ohne mindestens

dreijährige allgernein- oder gebietsäirztliche Weiterbil-
dung nicht zur kassenärztlichen Versorgung zugelassen

werden können. Auf die Hochschulausbildung folgt
daher seitdem regelmißig eine langjäihrige Weiterbil-
dung. Die Beschränkung des Lehrstofres an den Fakul-
täten auf praxisnahe Berufsqualifikation und der Fäihig-

keit zum wissenschaftsbasierten Handeln, auf das flir
alle Ärzte Gemeinsame, auf Grundkenntnisse und
Grundfertigkeiten, auf Kooperations- und Kommunika-
tions-, auf Weiterbildungsfühigkeit entsprechend der
internationalen Reformdiskussion ist nicht in Angriff
genommen

Die Beschäftigung mit Fragen des Ausbildungsziels
wurde einerseits angeregt durch meine Tätigkeit in der
Ausbildung der Studenten (im Fach Sozialmedizin seit

seiner Einführung im Jahre 1975) sowie der Arbeit in
den Ausbildungsgremien der Hochschule. Andererseits
wird das Ziel der Hochschulausbildung an ihrem Ende

erreicht, das gleichzeitig Beginn einer weiteren Qualif-
kationsphase ist, der ärztlichen Weiterbildung. Seit über

einem Jahrzehnt arbeite ich in der Selbstverwaltung der

Arztekammer Berlin als Vorsitzender des mit den

Grundsatdragen der Weiterbildung betrauten Weiter-
bildungsausschusses. Für die Erarbeitung der Curricula
in der Weiterbildung ist die Frage, worauf sie aufbauen

können, natürlich von zentraler Bedeutung.

Die Definition des Ausbildungsziels ist grundlegend für
jede curriculare Refortn. Seine Formulierung ist unab
dingbarer erster Schritt für jedwede curriculare Verän-
derungsstrategie.

Den beiden Zugflngen zum ärztlichen Ausbildungsziel,
einerseits aus der Sicht der Hochschulausbildung vom
Zeitpunl<t vor seinem Erreichen und andererseits aus

der Sicht der auf sie aufbauenden ärztlichen Weiterbil-
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Summary
Faculties did not realize developments of the last years

outside their universities in the medical field. Funda-
mental changes have taken place in the legislative rules

and regulations and as well in the reality of postgradua-

te training and the conditions concerning doctors who
want to practice on their own withn the system of social

security. Doctors are not longer allowed to practice on
their own without having passed a controlled curricu-
lum of at least three years as a General Practitioner
(Allgemeinmedizin) or as a specialist since 1992. This
should have had consequences on the aim of undergra-
duate education within the medical faculties. Infact no
curricular reforms have taken place which give hope

that basic knowledge, basic skills and communication
techniques as well as problem solving competence will
be central aims of teaching.

dung entspricht auch die unterschiedliche gesetzliche

Zuständrg$eitsregelung für beide Seiten:

Die Berufszugangsregelung, die ärztliche Approbation,
fätlt in die Hoheit desBundesgesetzgebers, auch wenn
sie vor Verabschiedung jeweils mit den Ländern abzu-

stimmen ist. Gesetzliche Grundlage ist die Bundesäz-
teordnung.

Die Weiterbildung fällt unter die Regelungen, die die
ärztliche Berufsausübung betreffen. Sie füllt in den

Zuständigkeitsbereich der Länder, deren Parlamente

diese Aufgabe über die Heilberufsgesetze
(Kammergesetze, Weiterbildungsgesetze) an die Arzte-
kammern übergeben haben.

Vorgeschichte des geltenden Ausbildungs-
ziels

Die in den deutschen Staaten im 19' Jahrhundert in
Gesetzen und staatlichen Anordnungen festgelegten

Ausbildungsordnungen flir Ärae enthielten bis über die

Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus keine Ausbildungs-
zieldefinition. Implizites Ziel der Ausbildung war der
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praktisch tätige Arn, von dem angenommen wurde, daß
er nach Erlangung der Approbation das gesamte Gebiet
der für seine praktische Tätigkeit wichtigen Medizin
ausreichend beherrsche. Später entwickelte sich dafür
ein feststehender Begriff, der "praktische Arzt".
Die Reichsäraeordnung vom 13. Dezember 1935, die
zum erstenmal völlig einheitliches Recht für alle frühe-
ren deutschen Staaten und Provinzen schuf, enthielt
lediglich folgende Formulierung:
"S 3 (I) Die Bestallung als Arzt erhcilt, wer die Voraus-
setzungen der Bestallungsordnung erfiillt, die nach
Anhörung der Reichsrirztekammer vom Reichsminister
des Innern erlassen wird. ..."
Auch die Bestallungsordnung für Ärae vom 15. Sep.
tember 1953 formuliert, wie die vorhergehenden Bestal-
lungsordnungen:
"$ 3 Das Ziel der cirztlichen Ausbildung ist die Heran-
bildung eines zur Erfi)llung seiner Aufgaben befrihigten
Arztes."

Erst bei den Diskussionen um die Notwendigkeit einer
neuen Approbationsordnung in der Bundesrepublik der
sechziger Jahre wurde auch die Frage des Ausbil-
dungsziels aufgeworfen. Die Entwicklung im ärztlichen
Benrfsfeld hatte, wie in anderen Ländern mit vergleich-
barem Standard der Gesundheitwersorgung dazlJ
geführt, daß praltisch alle Ärae vor dem Schritt in die
Selbständigkeit (eigene Praxis) viele Jahre in Kranken-
hausabteilungen verbrachten, sich dabei spezialisierten
und diese Spezialisierung meist auch mit dem Erwerb
eines Facharztzertifikats abschlossen. Um eindeutig in
die Phase der fachärztlichen Weiterbildung gehörendes
Spezialwissen aus dem Lehrstoff der Hochschulausbil-
dung herauszuhalten und eine Begrenzung des Lehrstof-
fes möglich zu machen, gelangte der Westdeutsche
Medizinische Fakultätentag in den sechziger Jahren
schon zu folgendem Vorschlag:
"Der wissenscha/tlich gebitdete Arzt ist, der die Grund-
kenntnisse und Grundfertigkeiten erworben haben soll,
die ihn befrihigen, sich fi)r den praktischen cjrztlichen
Berufoder andere Berufe weiterzubilden. 2

In dieser Formulierung findet sich ausgedrückt, daß die
Hochschulausbildung lediglich Grundkenntnisse und
Grundfertigkeiten vermitteln kann, die aber zur Wei-
terbildung befähigen. Ebenfails wird deutlich gemacht,
daß eine Weiterbildung sowohl für den "praktischen
ärztlichen Beruf' wie "für andere Berufe" notwendig ist.
Diese Unterscheidung macht Sinn, wenn einerseits der
"Hausarzt" und andrerseits die "Spezialisten,,, explizite
"Fach"ärzte sowie Arzte, die sehr spezialisierten Tätig-
keiten, z. B. in Forschung und Lehre, nachgehen,
gemeint sind.

Dieser Forderung das Machbare auch in die Gesetzes-
vorschrift zu übernehmen, stand die Forderung entge-
gen, daß mit der Approbation ein Abschluß erreicht sein
müsse, der zu keinerlei Einschränkungen in der Aus-
übung des ifuztlichen Berufes führen dürfe, mithin zu
Recht auch die Forderung zu stellen sei, dal3 der Arn
am Ende der Ausbildung den Beruf auch bereits selb
ständig ausüben dürfe:
"Ziel der cirztlichen Ausbildung ist die wissenschaJiliche
Heranbildung zu einem Arzt, der mit den Grundlagen
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der Methoden des cirztlichen Denkens, Ws,sens und
Handelns so weit vertraut ist, daJJ er zur selbstcindigen
Ausübung des cirztlichen Berufes im Dienste der Gesell-
schaJt befdhigt ist."

Diese Definition stammt aus dem Rohentwurf der
Approbationsordnung von I 969.3

Eine weitere wichtige Definition, die insbesondere die
Implementierungsphase der Bestimmungen der Appro
bationsordnung von 1970 mit ihren vielen neuen Fä-
chern und Neuregelungen für die Anforderungen an
praktischen Übungen bestimmtea, war folgende:
"Als Bqsisarzt wird ein Arzt bezeichnet, der nach dem
Staatsexamen zu selbstrindiger lileiterbildung und
Spezialisierung ohne Verlust des Überblieks über die
al lgemeinen Zusamm enhcinge th e oreti scher und prakti -
scher cirztlicher Fcihigkeiten beftihigt ist und der in
begrenzten Bereichen rirztliche Verantwortung über-
nehmen kann." 5

Keine der vorgeschlagenen Definitionen fand Eingang
in die endgtiltige Neufassung der Bundesärzteordnung
ebenso nicht in die Approbationsordnung von 1970.

Keine der verschiedenen Fassungen der Bundesärz-
teordnung auch der folgenden Jahre,(2. Oktober 1961,
4. Februar 1970, 14. Oktober 1977) enthiilt eine Defini-
tion zum Ausbildungsziel, lediglich eine ähnliche
Formulierung wie die schon genannte Reichsärzteord-
nung:
"S 3 (1) Die Approbation als Arzt ist auf Antrag zu
erteilen, wenn der Antragsteller
'1. 

nach einem Medizinstudium von mindestens sechs
Jahren... die tirztliche Prüfung .. bestanden hat.

S 4 (l) Der Bundesminister Jiir Gesundheitswesen regelt
.. in einer Approbationsordnung .. die Mindestanforde-
rungen an das Studium der Medizin .. "

Das j etzige formale Ausbildungsziel

Erst im Jahre 1985 kam die Diskussion um das Ausbil-
dungsziel zu einem vorläufigen Ergebnis6:
,rs 4
(t ) ...
(2) Die Regelungen in der Rechtsverordnung sind auf
eine Ausbildung auszurichten, welche die Frihigkeit zur
eigenverantwortlichen und selbstcindigen Ausübung des
cirz tl i ch en B er ufs v erm i tt e I t.
In der Ausbildung sollen auf wissenschaJtlicher
Grundlage die theoretischen und praktischen Kenntnis-
se und Fcihigkeiten vermittelt werden, deren es bedarf,
um den Berufnach den Regeln der örztlichen Kunst und
im Bewuftsein der Verpflichtung des Arztes dem einzel-
nen und der Allgemeinheit gegenüber auszuüben und
die Grenzen des eigenen Wissens tmd Könnens zu
erkennen und danach zu handeln."

Damit hatten sich diejenigen durchgesetzt, die den
fertigen Arzt am Ende der Ausbildung verlangten.

Auf der Ebene der Approbationsordnung also der
genaueren Fassung der Anforderungen, können folgene
Einzelziele unterschi eden werden? :
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Die Problematik dieses Ausbildungsziels

Nachdem Ende der achtziger Jahre auch von der Ge-

sundheitspolitik nicht mehr übersehen werden konnte,
daß erneut eine grundsätzliche Reform der ärztlichen
Ausbildung vonnöten sei und zu diesem Zweck vom
Bundesministerium für Gesundheit eine Sachversfändi-
gengruppe eingesetzt worden war, nahm dort auch die
Diskussion um das Ausbildungsziel, hier Studienziel
genannt, einen bedeutenden Teil der Arbeit ein. Im
Ergebnis dieser Arbeit wurde im März 1993 folgender
Vorschlag formuliert:
"1. Studienziel
,4m Ende des Studiums steht der in den wissenschaftli-
chen und praktischen Grundlagen der luledizin ausge-
hildete, eigenverantwortlich t(itige und zur Weiterbil-
dung beJähigte Arzt." o

Damit ist der unter den Bedingungen des deutschen
Gesundheitswesens in diesem Zusammenhang mißver-
ständliche, weil auf die Tätigkeit als Arzt in eigener
Praxis fehlzuinterpretierende Begriff "selbsfändig"
ausdrücklich fallen gelassen worden. Der Begriff
"eigenverantwortlich" drückl in ausreichender Weise
aus, daß der junge Arzt selbstverständlich wie jeder

Absolvent eines akademischen Studiums im Rahmen
der von ihm zu verlangenden Erfahrung eigenver-
antwortlich arbeiten können muß'.

Zu dieser Fonnulierung hatte Jörg-D. Hoppe bereits auf
dem 94. Deutschen Arztetag 1991 in Hamburg als
Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer folgendes
ausgeführt:
"Nachdem nunmehr seitens des Bundesministeriums Jür
Gesundheit in Übereinstimmung mit der grot|en Mehr-
heit der Mitglieder der Sachverstcindigengruppe fest-
gestellt wurde, 'eigenverantwortlich' bedeute, da/3 der

frisch approbierte Mediziner ohne Aufsicht im engen

Sinne tcitig werden dürfe, wrihrend der Begrif 'selb'
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stcindig' die Tdtigkeit in eigener Praxis meine, steht in
Aussicht, dalS die AusbildungszieldeJinition in der
gegenwdrtigen Fassung der Buntlesrirzteordnung und
der Approbationsordnung lediglich durch die Strei-
chung des tr|/ortes 'selbstcindig' vercindert wird, was
natürlich politisch und namentlich berufspolitisch
gesehen, eine grolSe Bedeutung hat. Dies geschieht mit
Zustimmung der Bundescirztekammer. " I 0

Diese u.a. auch mehrfach bei anderen Gelegenheiten
und vor allen Dingen in der Sachverständigenkom-
mission mitgeteilte Auffassung der Bundesärztekammer
hat zu der endgültigen Ausformulierung der Zieldefini
tion beigetragen. Hoppe selbst hatte die Situation auch
so beschrieben 11:

"Im Jahre 1990 hat der 93. Deutsche Ärztetag sich
lediglich fi)r eine mindestens dreijcihrige, spezifische
Weiterbildung in Allgemeinmedizin als obligatorisher
Voraussetzung fir eine selbstcindige allgemeincirztliche
Berufsausübung ausgesprochen und den Vorstand der
Bundescirztekammer aufgefordert, sich fur die Verwirk-
lichung dieser obligatorischen Weiterbildung einzuset-
zen. Basierend aufdiesem BeschluB hat die Bundesrirz-
tekammer bezüglich der Änderung des Ausbildtmgszie-
les in der Bundesörzteordnung und in der Approbation-
sordnung lediglich mitgetrqgen, doß das lVort
"selbstcindig" gestrichen wird, weil sich dieSachver-
strindigenkommission vorher darauf geeinigt hat, da!3

mit dem Wort "selbstcindig" nur und ausschlie/Jlich die
Ausübung des Arztberufes in eigener Praxis gemeint
sei."

Daß der Arzt am Ende des Studiums zur
"Weiterbildung befähigt" sein soll, ist sicher unbestrit-
ten. Letztlich wird die Auffassung daß der Arzt unmit-
telbar im Anschluß an das Studium nicht "selbständig"
(im Sinne der Führung einer eigenen Praxis) tätig
werden soll, getragen von dem Beschluß des 93. Deut-
schen Arztetags in Würzburg 1990 zur "Weiterbildung
in Allgemeinmedizin", in dem es heißt:
"Der Deutsche Arztetag spricht sich fi)r eine mindestens
dreijcihrige strukturierte Weiterbildung in Allgemein-
medizin als obligatorische Voraussetzung fi)r eine
selbstcindige allgemeincirztliche Berufsausübung aus
und fordert den Vorstand der Bundescirztekammer auf,
sich fur die Verwirklichung dieser obligatorischen
LVeiterbildung einzusetzen. " "
Trotz der sehr eindeutigen Empfehlung der Sachver-
ständigenkommission t', des Gremiums, das in den

verga.ngenen 20 Jahren wohl die breiteste Verankerung
in allen mit dem Gesundheitswesen befaßten Organisa-
tionen hattera, enthielt schon die erste Entwuffsfassung
für eine Neuregelung der Approbationsordnung aus dem
Bundesministerium für Gesundheit vom Dezember
1993 eine abweichende Formulierung:
"Ziel der cirztlichen Ausbildung ist der wissenscha/tlich
und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt, der zur
eigenverantwortlichen und selbstrindigen Berufsaus-
übung, zur Weiterbildung und zu stdndiger Fortbildung
befdhigt ist. .."
Diese Formulierung findet sich auch in den bisherigen
weiteren Fassungen einschließlich der Anfang 1996

vom Ministerium in die öfrentliche Diskussion gegebe-

zur Errdchung von
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Hvenüon
IXaglosü!,

Rehabilitstion
FAHIGKEIT ZIJR BERÜCKSICIITIGUNG DER
ENTWICKIJUNGEN IN

' , \llssensChaft
Umudtund
Gesdlschaft

KOOPERATIONSFAHIGKEIT MIT
enderen Anten
anderen Berufen irn
Gäaündh€itsünxreri

MEDIZINISCHE AUSBILDUNG 131 Mai 1SG



nen 'Fassung nach dem Arbeitsstand der Bund-Läinder-
Arbeitsgruppe Dezember 1 995. "

Warum findet sich hier nun wieder der Begriff
"selbsfändig"?

Einerseits kam es durch einen Fehler bei der Endredak-
tion der Sachverstiindigenempfehlung zn einer, im
Nachhinein gesehen, völlig unnötigen Kontroverse.r5
Unterschiedliche Interpretationen des Wortes
"selbständig" finden sich bis heute in entsprechenden
Beiträgen.

Der Vizepräsident der Bundesärztekammer, prof. Dr.
J.-D. Hoppe,.berichtet für die Wiedereinfügung folgen-
des Ereignisl6: In der ersten größeren Väranstaltung
die Bundesminister Seehofer im Herbst 1993 mit Me-
dizinstudenten zur Diskussion der neuen Ausbildungs-
ordnung durchführte, passierte folgendes: Von den
Studenten wurde er gefrag!, wie er denn den Begriff
"selbständig" einfach streichen könne, da doch selbst-
verständlich auch ein Arzt am Ende seines Studiums
"selbständig" handeln können müsse. Der Bundesmini-
ster hatte offenbar die langwierige Diskussion, die zur
Streichung dieses Begriffes geführt hatte, nicht in
Erinnerung - wahrscheinlich kannte er sie gar nicht.
Spontan überzeugt sagte er nt, daß dieser Begriff wie-
der aufgenommen werde. Als ihm nach der Veranstal-
tung die Experten seines Hauses entsprechende Vorhal-
tungen machten und darzustellen versuchten, daß die
Herausnahme gut begründet gewesen sei, reagierte er
mit einer definitiven Entscheidung jetzt bliebe es so.

Man mag diese Episode als ein Maß für die Ernsthaf-
tigkeit nehmen, mit der Politiker der hcichsten Ebene
sich mit Fragen der äralichen Ausbildung beschäiftigen.
Andererseits raäre es zu kutz gegriffen, dies nur auf
eine Laune zurückzuführen, da tatsächlich nach wie vor
innerhalb der Arzteschaft Interessen vorhanden sind-
die eine solche Formulierung begrtißen.

Und nicht anletzt ist eine solche Formulierung ohne
entsprechende Erläuterung etwa in einem Begrün-
dungsteil zu einer Gesetzesnovellierung geeigrret an
den Fakultäten Mißversländnisse bezüglich des Ausbil-
dungsziels weiter bestehen zu lassen: Faßt man den
Begriff "selbständig" in dem Sinne, daß die Fahigkeit
zur Führung einer eigenen Praxis vorhanden sein
müsse, so kann jedes auch noch so kleine Spezialfach
für sich in Anspruch nehmen, es müsse im Lehrplan
und in der Prüfung in einem Umfang vertreten sein, der
garantiere, daß jeder Arzt über die entsprechenden
spezialistischen Kenntnisse und Fäihigkeiten verfüge.
Und dies eben macht es unmöglich, Studienpläne,
Prüfrrngsstoff, Gegenstandskataloge und MC-
Fragenpools von unnötigem Spezialwissen zu befreien
oder, um es mit einem Begriff zu sagen, wie er sich
schon lange auch in der medizinischen Curriculumdis-
kussion eingebürgert hat, diese zu "entrümpeln".

Rahmenbedingungen der Berufsausübung

Aufmerksam betrachtet werden müssen gleichzeitig die
Entwicklungen außerhalb des Ausbildungsrechts und
der -wirklichkeit an den Hochschulen. die der Diskussi-
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on um die verschiedenen Fassungen der Approbation-
sordnung in den letzten zehn Jahren parallel erfolgten.

So haben sich im Sozialrecht in den letzten Jahren,
auch die ärztliche Berufsausübung beschränkende,
grundsätzliche Wandlungen vollzogen. Nicht zuletzt in
der Folge des schon erwähnten Beschlusses des Deut-
schen Arztetages aus dem Jahre 1990 sind neue Be-
stimmungen inkaft getreten:

Der $ 73 des Sozialgesetzbuches Band Z(SGB V) lautet
seit der Erg{nnng und Veränderung durch das Ge-
sundheitsstrullurgesetz (GSG) von 1992'.
Kass en örz tli ch e Versorg ung
(l) Die vertragscirztliche Versorgung gliedert sich in
die hauscirztliche und die fachörztliche Versorgtmg. Die
h ausdrztli che Versorgung b einh al tet insb esondere
I. die allgemeine undfortgesetzte cirztliche Betreuung

eines Patienten in Diagnostik und Therapie bei
Kenntnis seines hriuslichen und familidren Umfel-
des,

2. die Koordination diagnostischer, therapeutischer
und pfl eg eri s ch er MalSn ah m en,

3. die Dokumentation, insbesondere Zusammenfih-
rung, Bewertung tmd AuJbewahrung der wesentli-
chen Behandlungsdaten, Befunde und Berichte aus
der qmbulanten und stationären Versorgung,

4. die Einleitung oder Durchfiihrung pröventiver und
rehabilitativer MatJnahmen sowie die Integration
nichtrirztlicher Hilfen und flankierender Dienste in
di e Behandlungsmafnahmen.

(1a) An der hausdrztlichen Versorgtmg nehmen Ärzte
fur Allgemeinmedizin tmd Ärzte ohne Gebietsbezeich-
nung teil. Kinderörzte und Internisten ohne Teilgebiets-
bezeichnung wcihlen, ob sie an der hausrirztlichen oder
an der fachcirztlichen Versorgung teilnehmen. ... An der
fachörztlichen Versorgtmg nehmen Ärzte mit Gebietsbe-
zeichnung teil, mit Ausnahme der Ärzte fi)r Allgemein-
medizin sowie derjenigen Internisten und Kinderrirzte
ohne Teilgebietsbezeichnung, die die Ll/ahrnehmung
hausrirztli cher Versorgungsaufgaben gewtihlt haben. ...

Die bereits niedergelassenen Internisten mußten von
ihrem Wahlrecht bis Ende 1995 Gebrauch machen.
Auch wenn der örtliche Zulassungsausschuß (der Kas-
senärztlichen Vereinigung und der Landewerbände der
Krankenkassen nach $ 96 SGB V) sowie die Spitzen-
verbände der Krankenkassen mit der Kassenärztlichen
Bundewereinigung bezüglich bestimmter Übergangre-
gelungen noch zeitliche Spielräume haben, so folgt
hieraus doch zwingend, daf! langftistig nur spezifisch
quali{izierte Ärae hausäralich versorgen dürfen. Die
derzeitigen Weiterbildungsordnungen sehen nicht vor,
daß Internisten hausärztliche Qualifikationen erwerbn.
Insofern kann das Wahlrecht für die neu niedergelasse-
nen Internisten nur solange aufrecht erhalten werden,
wie nicht genügend Fachärzte für Allgemeinmedizin
zur Verfügung stehen - es sei denn, der Weiterbil-
dungsgang zum Internisten würde soweit verändert, daß
er hausäraliche Qualifikationen erwerben würde. Dann
müßte ein eigener Weiterbildungsgang zum Allge-
meinmediziner aufgegeben werden.

Eine weitere gewichtige Anderung ist im $ 95a des SGB
V erfolgf:
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Voraussetzung fi)r die Eintragung in das Arztregister

fi)r Vertragscirzte
(I) Bei Arzten setzt die Eintragung in das Arztre-
gister voraus:
I. die Approbation als Arzt,
2. den erfolgreichen Abschlut| entweder einer allge-

meinmedizinischen l{eiterbildung oder einer ll/ei-
terbildung in einem anderen Fachgebiet mit der
Befugnis zum Führen einer entsprechenden Gebiets-
bezeichnung oder den Nachweis einer Qualifikation,
die gemdf den Absdtzen 4 und 5 anerkannt ist.

(2) Eineallgemeinmedizinische Weiterbildungim
Sinne des Absatzes I Nr. 2 ist nachgewiesen, wenn der
Arzt nach landesrechtlichen VorschriJten zum Führen
der Fachorztbezei chnung fi)r Allgemeinmedizin berech-
tigt ist und diese Berechtigung nach einer mindestens

dreijrihrigen erfolgreichen Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin bei zur l4reiterbildung berechtigten Ärzten
und in daJür zugelassenen Einrichtungen erworben hat.

Dies ist, nach nunmehrigem Ablauf einiger Übergangs-
bestimmungen, eine vollständige Veränderung des

gesetzlichen Rahmens, in dem niedergelassene Arzte
tätig werden.

Man kann sogar sagen, daß diese Umwälzung der
Bedingungen, in denen äirztliche Hochschulausbildung
erfolgt, die wichtigste Anderung seit Einführung staatli-
cher Prüfungsordnungen vor 140 - 110 Jahren in den
deutschen Staaten darstellt.

Wie haben die Fakultäten, wie hat das IMPP mit seinen
Sachverständigen, wie haben die Unterrichtweranwort-
lichen der einzelnen Fächer und Kurse reagiert? Die
Antwort muß bisher lauten:

Überhaupt nicht, nirgendwo gibt es bisher Anzeichen
dafür, daß Fakultäten und Fachvertreter sich aufgrund
der einschneidenden Veränderungen, vor denen ihre
Studenten nach Abschluß ihrer Ausbildung stehen

werden, ebenso enschneidende Veränderungen in ihrem
Lehr- und Prtifungsangebot geplant hätten.

Schlußfolgerung

Man muß nun die Auffassung vertreten, daß, nachdem
die eindeutige Meinungsäußerung der Sachverständi-
genkommission, aber auch die zitierten Außerungen der
Bundesärztekammer, vorliegen, ein "selbständiger"
Arzt in dem Sinne, daß er selbständig seine Praxis
ausüben könne, nicht mehr Ziel der Ausbildung sein
kann. Dies gilt umso mehr, weil aufgrund der neuen
Rahmenbedingungen des Sozialrechts nur noch weiter-
gebildete iszte zur Kassenpraxis zugelassen werden.
Auch wenn die Formulierung im Entwurf der neuen
Approbationsordnung deren Verabschiedung vom
Ministerium noch auf das Jahr 1996 terminiert war,
enthalten bleiben sollte, kann der Begriff "selbständig"
nicht mehr im Sinne der Fäihigkeit, eine eigene Paxis
schon unmittelbar nach Ende des Studiums führen zu
können, interpretiert werden.

Andererseits kommt der Hauptwiderstand gegen die
Empfehlungen des Murrhardter KreisesrT, die hier
stellvertretend für die deutschen Studienreformbemü-
hungen genannt sein sollen, auch weil diese Empfeh-
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lungen wenigstens noch fragmentarisch in den Appro
bationsordnungsentwürfen erkennbar sind, aus den
wissenschaftlichen Gesellschaften und Vertretungen der
einzelnen Fächer. Nach wie vor ist die Tendenz unge-
brochen, daß möglichst jedes Fach mit eigener Lehrver-
anstaltung und eigenem Pri.ifungsstoff vertreten sein
will. Über die Gründe hat Uexktilll8 mehrfach und
ausfühdich schon vor vielen Jahren berichtet.

Die Stoffiille, die weder von Lehrenden, insbesondere
aber nicht von Lernenden, sinnvoll bewältigt werden
kann, ist regelmäißig Gegenstand der Kritik.

Ihr kann nicht mit der gegenwärtigen Approbationsord-
nung begrenzend entgegengetreten werden., die nach
wie vor die Fächerrepräsentanz vor integrierenden,
f?icherübergreifenden Curriculumanteilen betont. Die
Befürchtung, daß mit der Erwähnung in der Ausbil-
dungsordnung, mit der dort vorgeschriebenen Pflicht-
veranstaltung des Faches, bei einer Streichung zvgvn-
sten fticherübergreifender Lehranteile gleichzeitig
wichtige Institute und Kliniken, Abteilungen und
Dozentenstellen ihr Aussterben erwarten müßten, ist
nicht von der Hand zu weisen. Ihre Weiterexistenz oder
gar lhr notwendiger Ausbau bedarfder hochschul- und
gesundheitspolitischen Vorgaben gegenüber den Fakul-
täten, die neuen Anforderungen unter dem Druck
finanzieller Engpässe und zur Bewahrung vorhandener
Einrichtungen oft allzu spät oder garnicht gerecht

werden.
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